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Liebe Roßleithner! 
    Liebe Roßleithnerinnen! 
 

Wie in den letzten Jahren findet heuer wieder die 
Flurreinigungsaktion statt. 

Samstag, 12.04.2025 von 09 – 12 Uhr   

Treffpunkt: alter Bauhof 

Die Aktion findet nur bei Schönwetter statt! 

Wir bitten um eure Mithilfe und bedanken uns bereits im 
Voraus bei allen fleißigen Helfern! 

Zum Abschluss (ca. 12.30 Uhr) lädt der Bgm. Kurt Pawluk, alle 
Helfer auf eine kleine Würstel Jause ein.  

Bitte melden Sie sich am Gemeindeamt Roßleithen 
(07562/5230) bis spätestens Donnerstag, 10.04.2025 - 12.00 
Uhr an. 

Der Obmann des Umweltausschusses, Florian Pernkopf, freut 
sich auf rege Teilnahme! 

 
 
 
 

Ihr Bürgermeister 

Kurt  Pawluk
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2 Freie Wohnung im Betreubaren Wohnen  
 
 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass ab Mai 2025 eine Wohnung im Betreubaren Wohnen im 
2. Obergeschoss mit einer Wohnnutzfläche von 58,64m² neu vermietet wird. 
 
 
Details zur Wohnung:  
 
Wohnungsgröße: 58,64m²    Anzahl Räume: 2  
Stockwerk: 2. OG     Bruttomiete: € 473,23 exkl. Heizung 
 
 
 
 
Wir bitten Sie bei Interesse um Bewerbung bis spätestens Freitag, 04.04.2025 um 12:00 Uhr. 
Bewerbungsbögen erhalten Sie am Gemeindeamt Roßleithen unter 07562/5230 oder per E-
Mail unter: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at. 
 
 
 
Bereits angemeldete Personen für das Betreubare Wohnen bleiben natürlich angemeldet und 
müssen sich nicht mehr neu bewerben, wir bitten nur um Mitteilung, ob sich bei der 
Lebenssituation Änderungen ergeben haben. 
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3 Verpflichtende Katzenkastration 
 
 

 

 

 

 
Damit Katzen sich nicht ungewollt und unkontrolliert vermehren, ist es 
wichtig, diese zu kastrieren. Im bundesweit geltenden Tierschutzgesetz 
ist es daher vorgeschrieben, dass Katzen, die regelmäßigen Zugang ins 
Freie haben, von einem Tierarzt kastriert werden müssen, sofern diese 
Tiere nicht zur Zucht verwendet werden. Dies gilt für weibliche als auch 
männliche Katzen gleichermaßen. 
 
In Österreich leben schon viele verwilderte Hauskatzen, die nicht kastriert sind (sogenannte 
„Streunerkatzen“). Auch wenn viele dieser Streunerkatzen krank sind, vermehren sie sich 
stetig weiter, wodurch viel Tierleid entsteht. Zur nachhaltigen Reduktion der Anzahl an 
Streunerkatzen ist es wichtig, dass keine neuen unkastrierten Katzen hinzukommen. Die 
Kastration der eigenen Katze ist somit ein wesentlicher Beitrag zur Lösung der 
„Streunerkatzenproblematik“ und zum Tierschutz. 
 
Von der verpflichtenden Kastration ausgenommen sind nur Zuchtkatzen, die mit Mikrochip 
gekennzeichnet und in der Heimtierdatenbank registriert sind und die Zucht bei der 
Bezirkshauptmannschaft bzw. Magistrat gemeldet ist. 
 
Empfohlen wird jedoch, alle Katzen mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und in der 
Heimtierdatenbank registrieren zu lassen. Sollte eine gekennzeichnete und registrierte Katze 
entlaufen oder verletzt werden, kann sie so jederzeit rasch ihrer Halterin/ ihrem Halter 
zugeordnet und zurückgeführt werden. 
 
Vorteile einer Kastration von Katzen: 
 
Die Kastration von Katzen verhindert nicht nur die ungewollte Vermehrung, sie hat auch 
Vorteile für deren Gesundheit und das Verhalten der Tiere. Kastrierte Katzen streunen 
weniger 
herum und sind dadurch einem deutlich geringeren Risiko durch Verletzungen, den 
Straßenverkehr oder Infektionskrankheiten durch Kontakt mit anderen Tieren ausgesetzt. 
Außerdem sind die Tiere untereinander verträglicher. Ebenso entfällt in den allermeisten 
Fällen das übelriechende Markieren. 
 
Die Kastration von Katzen ist übrigens für die Tierärzte eine Routineoperation, die häufig 
durchgeführt wird. 
 
Fazit: Die Kastration von Katzen mit Zugang ins Freie ist in Österreich verpflichtend 
(Ausnahme bei der Behörde gemeldete und in der Heimtierdatenbank registrierte 
Zuchtkatzen) 
und stellt einen wichtigen Beitrag zum aktiven Tierschutz dar. Sie erhöht die 
Lebenserwartung der Tiere und hat viele Vorteile für deren Gesundheit. 
 
 
 
Drin Cornelia Rouha-Mülleder 
Tierschutzombudsfrau OÖ 
 
4021 Linz • Bahnhofplatz 1 
Tel.: (+43 732) 77 20-142 81 
E-Mail: tierschutzombudsstelle@ooe.gv.at 
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4 Silofoliensammlung 2025 
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5 Gastfamilien gesucht! 
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6 WAV – Stellenausschreibung – Kanalwartmitarbeiter/in  
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7 Duale Zustellung von Gemeindevorschreibungen 
 
 
 
Die Gemeinde Roßleithen bietet das Service der „dualen Zustellung“ an. Alle Bürger/innen, die 
EDV nutzen, haben die Möglichkeit sich in Zukunft Gemeindevorschreibungen auf 
elektronischem Weg zustellen zu lassen. Das Service ist für Sie natürlich kostenlos! 
 

Alles was wir von Ihnen benötigen, ist jene E-Mail-Adresse, unter der Sie über den Eingang der 
Gemeinde-Vorschreibungen informiert werden möchten. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, füllen Sie bitte diese Erklärung aus und schicken diese 
an gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at oder werfen Sie sie in den Postschlitz des 
Gemeindeamtes. 
 
 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR DUALEN ZUSTELLUNG 
 

Titel 
 

 

Nachname 
(bzw. Firmenbezeichnung) 

 
 

Vorname 
(bzw. Ergänzung zur Firmenbezeichnung) 

 
 

Straße/Hausnummer 
PLZ/Ort 

 
 
 

E-Mail-Adresse 
(Die E-Mail-Adresse muss für die duale Zustellung 
angegeben werden!) 

 

Ansprechperson 
(Nur auszufüllen, wenn es sich beim Antragsteller um eine 
Firma handelt!) 

 

 

Ich bin/Wir sind bis auf Widerruf mit der Übermittlung von elektronischen Sendungen durch 
die Gemeinde Roßleithen einverstanden. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen bei Sandra Knittl-Frank oder per Mail an gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at 
widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt. Eine allfällige Änderung meiner/unserer E-Mail-Adresse 
gebe(n) ich/wir umgehend bekannt. 
 
Wichtiger Hinweis: Nachweisliche Sendungen (RSa- bzw. Rsb-Briefe) dürfen aus rechtlichen 
Gründen ausschließlich über zugelassene elektronische Zustelldienste und nicht per E-Mail 
versendet werden. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb werden sämtliche Daten, die wir von 
Ihnen verarbeiten, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
(insbesondere DSG und DSGVO) vertraulich behandelt. Weitere Informationen über den Datenschutz finden Sie auf unserer 
Homepage www.rossleithen.at unter dem Punkt Datenschutz. 

 
 
Ort, Datum                  Unterschrift 
           (bei Firmen firmenmäßige Zeichnung) 

mailto:gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
mailto:gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
http://www.rossleithen.at/

